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Graphische Darstellungen in Berichten von

Versicherungsträgern.
Von Dr, pkiL Maral«! v. W a 1 «1 h e i m

Mehi
und mehr gehen erfreulicherweise

uch die Versicherungsträger dazu Ober,
.resberichte «lurch photographische Ab-

Idung« n und «lurch graphische Darstellungen
: bei i. Wohl kaum eine andere Art von

\ röffentlichungen ist s«> geeignet tür rinr «ler-

I forstellungsmethode. 1 He graphische
Darstellimg, die den Zweck hat, «lit* Tätigkeit

istigen Auges bei der Aufnahm* \ow

Rstofl durch unmittelbar körperliche An-

•.mm. i unterstützen, macht es dem Leser

r, den fremdartigen Stofl zu ordnen, eu

erblicken und si«!» einzuprägen. Di«* Sozial-

h( rungsst itistik wendet sich durchweg an

I « serkreis, der für das Durcharbeiten von

hlenmassen weder Schulung noch Zeit be¬

sitzt Selbst die Aerzte, Kommunalpolitiker und

Sozialpolitiker, denen sie zu Gesicht kommt,
sind nui selten dazu bereit, sich einer solchen

ihevollen Arbeit zu unterzieh«:

I):. muhevolle statistische Arbeit der .Träger,
Leiter und ihrer Angestellten wird« wenn

nui in trockenen Zahlen zum Vorschein

li mmt, achtlos beiseite geschoben oder gar mit

dem üblichen Achselzucken als ,,ein Produkt

sozialpolitischen Bureaukratie' abgetan, Be-

su h dagegen graphische 1 Darstellungen
in «lern Werk, so ist jeder Beschauer auch schon

Durchblättern interessiert. ( >lt liest er

nn mehr, als ihm sein Vorurteil erlaubt, nui

ks Interesse, was denn nun hinter «lern Bil«l-

:. Erscheinungen stecken mag. Gra-

sche Darstellungen sind also ein vorzüj
Mittel der \\r e r I> u n g t ü r «lie Ge-

ke n «lei S o / j q I v er si c h r i u n
_

phische Darstellungen sollen aber nicht

dem Bericht aus dei S >zialversicl • run^j

ü, si** sollen r i c li t i g

w. Unti r den zahlreichen Dar-

tets « htiL u wähl« n

n, ist _» i i,;« ht so hon

it sich < .\r \ i »rliefrende / Ft n

, dipl. Versie herung-sverstnndioer, Berlin.

den hierbei auftauchenden Prägen beschäftigt
(vyl. Nr. 7 1921: Kleeis, Geschäftsberichte und

Statistiken der Krankenkassen). Hier soll dem

Problem nun noch einmal in erweitertem Rah¬

men nachgegangen werden.

Zunächst einmal einiges Grundsätzliches:

1. Graphische Darstellung«! sollen gewöhn¬
lich so einlach sein, dafi sich der Laie von ihnen

angezogen fühlt und sich rasch in sie hinein¬

linden kann.

2. Deshalb stets: Klare lieber sehr i f-

I *• n wählen und

>. möglichst die Darstellung mit den /u-

grunde gelegten Zahlen beschriften.

4. Gleiche Dinge sind mit gleichen Maß¬

stäben darzustellen. Diese Regel soll möglichst
lür die gesamte Veröffentlichung gelten.

5. Mit dei Darstelhmgsmethode muß abge«
wechselt werden, sonst ermüdet sie noch mehr

als Zahlen.

6. Lieber technisch richtige geometrische
Darstellungen, als geschmacklose und unkünst¬

lerische Bildstatistik.

7. Auf ein und derselben Darstellung kann

leicht zuviel, selten zu wenig dargestellt sein.

S. Kleine Darstellungen i m Text werden

besser beachtet und verstanden, als große Dar¬

stellungen auf besonderen Seiten oder gar am

Schluß.

9. Premdworte und Abkürzungen versteht der

1 eser nicht.

10. Besonders wichtige Punkte der Darstellung
gewinnen, wenn man sit durch einen Pteil und

dir betreffende Zahl hervorhebt.

11. Volle Zahlenreihen sollen nur bei wichti-

en Abweichungen dai \\\ werden, sonst soll

gekürzt werden (durch Auswahl der wichtigsten
Unt lurch Zusamm« i on

/ i Gru] I

1 2, ! S ro Bild selbst, als In

li. kliirui im Ful
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1 . Die Maist&h dssen so gw__J.il werden,

....
kiede klai heraustreten.

14. I tes Klein« bei reinen Gi nun-

: ihere bei u itlichen Ordnungen soll

i links vom Aelteren odei Gröieren liegen.

15 I). i Nullpunkt bei Darstellungen im Or-

din it. nsvstem (s. u ) soll stets mit im Bilde s<in.

\)U. tchste, nui wenig an( ndte Art «lei

n iphischen Darstellung ist das Punktdiagramm

(Diagramm aus dem Griechischen Durch-

ichnung). Das Punktd imm (vgl. Abb 1)

wird zum Vergleich zwischen zwei oder höch¬

stens drei ver« hiedenen Mengen dergleichi nEin¬

heit benutzt, die in verschiedenen Beobachtungs-

rjlU] , | zeit« rl • in und dasselbe Be¬

zieh nl entfallen Nicht selten benutzt

- • st«-!. smethode, um den Leser

5uj iInterschiede in det \V o h n d icht

aufmerksam zu machen, die ja aul che Kränk¬

lichkeit und Invalidität innerhalb einer Bevölke¬

rung einen starken Einfluß besitzt. In diesem

I .11 zum Beispiel wurden «li«* beiden Vierecke

je ein« bestimmte gleiche Bodenfläche im Reich

und im Wohnungsgebiet des betreffenden I rä-

s bedeuten. Aul sie entfallen dann soviel

M Ken wie Punk' agetragen sind. (Vgl.
Abb I.) Odei ndell sich darum, zu

\bh. I. Punktdiagramm.

Auf 0,1 qkm entfallen Einwohner:
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• 1 K k< durchsi Knittlich vor ui

"

i •' • \* »sei i zt entfielen;
die Rechtem ke Wart«

Punkt« Patiei l< bedeuten«
ä MiiiK kt : die I > trstellung hend

ks ein Wart

nd die Punkte durch sitzen-

ein el Ein

Anwendung Punktdi

gramms in Form einer sogenannten Bi

Statistik. Bei einlachen wie bei bildstat

Ken Punktdiagrammen ist unbedin«.

Voi aussetzun g, daß die verglich»

Zahlen stark V 0 n e i n a n d r r a b w i

ch e n. Befinden sich zum Beispiel in dem ei

Rechteck 30, in dem anderen 31 Punkte o I

I gurren, so versteht der Leser natürlich i

dm Unterschied und diese Darstellungsform ii

ganz verfehlt angewandt
Den Uebergang zu feineren Darstelhu

formen bildet das Stäbchendiaframm, wie

es in Abbildung II vor uns sehen. Die Stäbe!

Abb II. Einfaches Stäbchendiagramm
ich Ergebnissen dei Statistik dtr AOK. det Stadt

Beriin 1W27 nad IUI

El Lraiiku

fü .?• auf 100
\ t*r$ii_hefti

1O0

Einflufl dei Alters auf die Erkranki

Häufigkeit Weibliche Vrrsidierte

dir Stadt Berlin 1927.

deuten durch ihre verschiedene Höhe <

wechselnde Größe einer Erscheinung an, z.

«ler Erki ankungshäufigkeit in verschiedet

Altersgruppen oder eines Mitgliederbestand
in verschiedenen Altersklassen. Sie sind

gleiche] Entfernung von einander aufgestt
um anzudeuten, dafi /wischen den einzeln«! I

. bachtungen gleiche Zwischenräume lieg
li. immer ein Jahr oder der Umfang «ler

ihlten Altersgruppe
Da «las Stäbchendiagraitsin, wie auch «he

folgenden erwähnten Liniendiagramme samtl

in einem sogenannten ( h'dinatensystem einj
tragen sind, so s«-i das notwendigste übei

nutzung des Ordinatensystems hier g<

§ i hrdinatensystem besteht gewöhnlich
dem ill erhältlichen graphischen Pap

«¦its im Vordruck. Das Papier ist mit ein«

JennetZ üb-rdruckt, in «las man sich ZUnä

i w ten „Nullstrich" einzieht, dei

rlinien in Millimeter, halbe u

Zentimetei eingeteilt ist. Je nach d<

irenden Material benutzt man nun eil



^1,1, in. Gebrochenes Stäbchendiagramm.

Lnfallmtldunzen und tatsäfMicii t ntsdiädi_ttc

I ..(.IU 192S,

>\ut pH)l nfallmeldungen kommen erstmalig
entschädigte l nfalle:

31.91

(iewerbl.

Berufsgen
Landw.

Behörden.

Ausfuhr.

Berufspen-
?, w

weiteren oder engeren Zwischenraum als Zeit¬

einheit oder sonstige Einheit, in «lie «lie Waag
rechte eingeteilt wird. Die Waagerechte soli sich

stets deutlich von den übrigen Linien abheben.

Man zeichnet sie» daher verstärkt oder markiert

die» Einteilung auch durch kleine Verstärkungen
der Querbalken, an die che jeweilige Beschrif¬

tung anstobt. Auf diese Einteilung werden nun

die zugehörigen Stäbchen nach einem ins Bild

passenden Maßstab aufgesetzt. Dieser Maßstab

muß gewöhnlich links am Bildrand deutlich zu

erkennen sein. Dabei empfiehlt es sich, die

Maßeinheit oben in der linken Ecke auszu¬

schreiben. Sehr häufig wird es notwendig sein,

trotzdem che zugrunde liegenden Zahlen noch

einmal genau ablesbar zu machen. Das ge¬

schieht am besten am obeien Querrund, sowie

es einzelne unserer Abbildungen zeigen. Die

Zahlen können aber auch in einer Tabelle un¬

mittelbar neben dem Bilde wiedergegeben wer¬

den. Die» Nuüinie, also die untere Waage¬

rechte, soll stets im Bilde erscheinen. Ist «las

einmal wegen cles Maßstabes — was bei Platz¬

mangel immerhin vorkommen kann — nicht

ohne weiteres möglich, so muß der betreffende

Stab „gebrochen" werden (Abb. III).
Wir fahren nun in unserer Einzelbeschreibung

der Darstellungsformen fort.

Wenig bekannt, aber oft sehr anschaulich, ist

die Form des Stabchendiagramms mit Quer¬

stäbchen, wie sie unsere Abbildung IV vti-

Abb IV Querstäbchendiagramm.
II«mjisi ans«fiaulieh! Ni«*! zu wenig bekannt!)

Muster eines Vertrauensarztberiditvs einer kleineren (lasse.

Reihenfolge, Dauer aad Heile der Versdiicfcungen ru.«

Luup ntuberkulüsen.

•

z 3

_^ f.
- m.

z u.

¦1.1 *._.. -m Lür. is -*.__ '»•© iffl i.ix. "*•*. *st '».ar ji.mi

1929
llaa ueadite du VlngluJ ihnitthen Darstellung I r I rl: Kranl -r ii>vs die

/ i _l» ich; tuten - ab/ulesen.

-st. 19



*, . f. pie Sl en erlaub i vern

ht aui die I enunten-

¦il«-i rn

r «ue • I y

/. tpunkt ders gut läfit sidi dabei

i Ungleu - • it de

1 nisse «\keni die / B tüi die

|-, ing in den

\hh \ bt* VII ste Hen dieselben Zahlen d ir!

Welche VbbiUluo ! * ürden Sie h d ?

in r. II,

. . flg. r27.

v.H Abb \ I iiiicmliazranun

'S-
J_r1&tO

*
%

4'

';(

V.H.

12
\bb VI Kurveiidiiicraimn v*H

X1
L-JtyO

>%

f

¥ ^

Abb VII.
!»• r Hfl .tr.

V.M. v.M.

4040

\

12.

*

Klinik« er Bt

s

I

V

AI V

« he n in «h»s Liniennetz einzutragen und die

Bndpunkte durch eine Linie zu verbinden. Vi«

einstritten ist die» Frage, ob eine derartige Vei

bindung von Punkten als gebrochen

Lini e dargestellt werden muß oder ob fü

die Verbindung auch die Kurvenverbin

«l li n g ,
wie sie Abbildung1 VI zeigt, verwende

werden darf. Die modernen Statistiker neig

durchweg dazu, auch che letztere Form al

berechtigt anzuerkennen; sk begründen ihi

Auffassung damit; dafi che Masaenerscheinun

n «les gesellschaftlichem Lebens sehr seit

sich mit elementarer Plötzlichkeit verftnden

\bl). VIII. Schraffiertes Mehr-Liniendiagranmi
\ u * ii t i wenig b Lärmt« Darsteiluugsform?

Krankcnliilfeausfahrn

|)fo Mitglied, müwmwe X. \

Jahr 192f—19^

vielmehj stets Vorläufer und Nachwirkungen
en. Die Kurvenfarm sei deshalb nicht nm

dem Auge des Betrachters mehr angepaßt, son

• tspree be aut her den zwischen dei

einzeln Momentaufnahmen li- _den Erseht

ollen wii lenfalls aul ch.

it, statt der einfa« Ken / thle n bei dn

Darsl eren Loijaritl enden.

der m

I ):?

.It sie h, wei

1



Abb IX. Polardiagramm.

Die Krankenstandsuhr. (BeadiH die I>änp. dei Zeiger!)

Anzahl de-r ArUiNunfuhig« i aaf 100 Mitglieder am Stichtag.

<jANiiAQ

n^f^

I >«
.
ICraaken.iland vun 166 ()rt«k(ankt*ti| im Jahn e

V «in \li._l.« der.

it. ras einer gleichfalls im natür¬

lichen Anwachsen begriffenen Grund-

maSSC hervorgeht.

Zwei Probleme von allgemeiner Be¬

deutung bei allen graphischen Dar¬

stellungen sinel beim Kurvendiagramm
besonders wichtig. Einmal handelt •

sich um die Wahl ehr Mafistäbe. 1

man zum Beispiel die in Abbildung V

Und VI verwendeten Zeitmaßstab«' auf

die* Hälfte zusammen, ohne die Höhen-

maße zu verändern, s«> ergibt sich

Abbildung VII. Der Leser mag selbst

urteilen, daß eii derartige Zusam-

mendrüngung übei den in Abbil¬

dung V unel VI «getroffenen richtigen

Mittelweg hinausgeht Stets muß man

darauf achtelt, elaß der Betrachter

weder den Eindruck allzu heftiger Be¬

wegungen erhalt, wie ihn Abbil¬

dung VII vermittelt, noch den eine

allzu sanften Verlaufs, wie er etwa

bei Verdoppelung det Breite ent¬

stehen würde.

Der wirkliche „Witz" der Linien¬

diagramme beginnt nun erst dann,

wenn es sich um den Vergleich han¬

delt, elas heißt, wenn mehrere Kurven

im gleichen Fehle erscheinen. Ich

sefc die verschiedenen Feinheiten

«lies«i Vergleich grundsatzlich ils

Abb. \. Einfaches Flächendiagramm.
(Nach „lahrbui h der krankeaTrreichet ung i''-

uas, VERMÖGEN der DEUTSCHEN SOZIALVERSICHERUNG

•** £'*_.<_? ae+ Jihr* 1913

in Millionen <^K I •

192A 1925 1926 19Z/

KranKen-
(oTm* F_r .*_.£* «j%*enj

Unfall-
(QxjcXi^Qen)

Dnvaliden-

KnappscMafti
Pensions-

Angestellten j

A29,6 273,1 372, b <»«*• 606.2

366.-2

9. A c e

329s *30, t

1910

Ä C ^ I *
\ y

3*7.3
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Wen r bekannt

- im-

Linienelia)

in. i s für

\hh. \l. I «ht« Bildstatistik.

! \ i I -

I ¦ i und

I )

1913 1928

Statistik • : Ausgabe Versicherung
ti / hin ist die-s«- Me—

• Kr wirkui -Il (vgl. Abbildung VIII).

I IIk h ist es cfc die Bei ii (fen be

i swe les Krankenstandes, wi«* überhaupt
mig, im Kreislauf de

Jahres u i |} * ieder-

Kein in Form s Polar-

I Vbbild IX) darzustellen. Die

I' • dab iU die Senk-

s und in so viel

Zi .' ten voi -

•»s wird mit / \\ odei

I I ;s-

P .1 iuf-

l ch sehr wenig
:. ist füi \ i« .i I . In

S • : . /

\\ ¦*•

Ki ; v^
/iiv . n-

\ 11

• rse ¦

Is in je

' Höhen-

I) 1 i h I

!

i.

I' ¦

1 ! k:

i | i

A zu .st i«'

I I

\ he wei G

N itarlich ^

¦ '

•
• als le

a. ihlt man z. B. «he Flächenfoi

bei de i Darstellungen nicht selten

Anlehnui \ m «len darzustellenden Gegenstan
/ I beim Vergleich >n Grundbesitz d

Rechteck, dem man durch ein paar Emblen

hen eines Gebäudes gibt (Abbildung X

r b« : \ leich von Geldsummen ein Gel

tack. Von di chten Flächenbildstatistik i

je h die unechte Mäc henbiMstatistik (Abb

düng XII) »arf zu trennen. In der Abi

düng XII ist «las Vergiefchsmai «Ier Bilder

Wirklichkeil nur nndimenskmaL Es ist nän -

lieh in Wirklichkeit gar nicht die Fläch«

sondern nur «lit* Höhe d« elargestelltt
Gi st indes su vergleichen.

Damit kommen wir auf die große Schwierig
keit KU sprechen, die bd elem einfachen Flächt

diagramm tets aultaucht: «las menschlich

Auge kann viel leichter den Unterschied

iner Dimension aui) a, n\s den Unter

schied in z w e i Dimensionen. Es ist für d«

Ar bei weitem nicht s«i einfach, zu erkenn«

ob ein Quadrat doppelt soviel Fläch

\ als e-in anderes, als zu erkennen, ob ei

Stäbchen doppell so lang ist als ein a;

res. Aut jeden Fall müßten deshalb die doi

stellten Gräften noch einmal in Zahlen i

ler übei den Flächen wiederholt weiden.

Das F'achenehaLM.anm wird mit «lern gröfit«

Erfolg immei dann verwendet, wenn die vei

glichenen Flachen selbst noch einmal unterte

d. Beispiele tür «liest- anschauliche Art eh

' hendiagramms bringt die Abbildung XII

Nicht sehen werden die verglichenen Fläch«

\bb. \ll. lM«heinlia-rainm und BildstatistÜL
'• \Ui ht det Rauminhalt •!« r kindeTsilhouettea

Kind« tfiii- ii_.il. I 1__74 \\\ c).

* i n«lhe ufur» i
-

*\ 106

1927 1928

:U Kin if i

SS

19 4.°

D f84 065 7
972 014 Ä 9K

Sasc*/ TrCuHem Zrjglmft

¦ 9W9X wyd 4ur t>!ize?k:tdcr

• öb :«--t, wi« i v Abbildung XT

'• Dai stellui m bat «len Vort«

daß s ./eiti'j genau erkennen läßt

lutei gleit kaufender Veränderung*
t/t 1 Fende Z ihlen in «1«



Abb. \lll. Unterteiltes Häcbendiagramm.
Nadi .Jihrbadi der Kraakeaverskherm

DER 6ESAMTUMFANS DER

DEUTSCHEN KRANKENVERSICHERUNG

EINSCHL., DER FAMILIENVERSICHERUNG

1914x)
.
„vxstoevö..^

1?26

X) Auf Qem früheren gröberen Re-c^soeoer

M isse stecken; so wie unserem Beispiel XIV

Arbeiterinnen« die /war absolut zugekommen

en, im Verhältnis zur Gesamtbewegung aber

5t irk rückläufig verhalten. Die häufigste

rstellungsform eles Flächendiagramms haben

Air aber noch nicht erwähnt: cht* des Säulen-

mms (Abbildung XV). Di Form hat

zeichnerisch ihre Vorteile insofern, als m

N lulenbreite gleich 1 wählen kann und nun

• langweilige Inhaltsberechnungen bloß mit

S ulenhöhe zu operieren braucht. Das

• -ndi. .mm hat insofern natürlich eine

ke Aehnlichkeit mit dem StäbchencUagramm.
bindet man »lie einzeln«! zusammengehört-
Säulenteile durch fein«1 Querlinienf so ist

Uebergang zu der in Abbildung VIII «j

ten Form el« Mehrliniendiagramms mit

Feldern ohne weiteres gegeben.
- unterteilte Säulendiagramm ist gleichsam

unte rbrochei »rm des Mehrliniendi
•

is.

Will man eine ihrer Beschaffenheit nach wich¬

tige Minderheit mit einer umfangreichen Masse

vergleichen, so ist auch die Form des Dreieck-

diagramms (Abbildung XVI) recht lehrreich.

Abb. \l\

l aterteiltes I hie neu

diagramm mit sich über¬

deckenden 1 lachen.

nahm« Her V««Il e in

dei \. ^. Reiiils|*f*ti€iHM%n>diafil
'14 ui

O

o
o

c

I
Pr

l

2.00.000

io
o

o

%
J
Ot
»

3 I60öoc#

Will man gen, daß einer zahlenmäßig

gleichen Masse verschieden großer Raum zur

Verfügung steht kann man auch an Stelle

hend angegebenen Punktdiagramms

«li«' Form dei Abbildung XVII wählen.

\bl» \\. Säulendiagramm (liegend \ Paul.

DIE DEP SOZIALVERSICHERUNG INSGESAMT ZUGEFLOSSENEN MITTEL

•* rar«KBf>-

1915 [

1924

«rf: ZZB.2

IN MILL #^#

jt> +
» ~ qvs'* HO* "'»apCV^Bt^'H-^ ^P'MCDB^1 ^

T506 9
-r

419 1 v

KSftc

11280 v>£s

1925 [ 1*.v

*71 5

ZZtt

^•1^7712035 7

TT2> 210tm2796»

23



\bb WI Graphische! Flächenvergleidi
¦taf die ptlei

Wo drohen mein UofaJle?

5,6oO«.. 20Ora.
ABBElfj-ftAUM ARBEIT*-RAUM

Endlich, als drin«* grofte Gruppe tuten neb«

«lie» Liniern- und Flächendiagi amme die Kartei

diagramme, die die räumliche Verteilung ein«

lief gai mehrerei Daten /ur Anschauung brii

gen. Diese Darstellungsform kommt natürli«

\bb. \ \ II. I Ireiecksdiagranink

NadiunterMKfcuna I»« ilei Brruf^cooascaadiafi \ ^

<t p«

ii
j

NKJHT

NA__HUNTfVUUCI-IT :

W

DORT? od__r OORT?
Ctebl euren srbeiterti genügend Raum!

Als Kombinat is- (Verbindungs-) Diagramm
wird im wissenschaftlichen Sprachgebrauch die¬

jenige Form des Säulendiagramms ! ichnet,
n meisten Lesern durch die bekannte Be-

\ Ikenmgspyramide bekanntgeworden ist. Die

indiinglicbe Darstellungsform kann natür¬

lich auf jede M ingewendet werden, die

ch einem itzlich se beiden und

ireitend ti • enden (
¦

Ktspunkl n
• leih ist.

u\ erstei Linie tür örtlich weitausgreifende
Trau«i, also für Beitrfsgenossenschaften, Vei

Sicherungsanstalten und Reichsanstalten in R«

trächt. Aber sie kann auch tür gröbere Kran

kenk n bei der Zugrundelegung von Sta«h

planen und Zahlstellenbezirken sehr wertvoll

in. Ein Beispiel eines derartigen Kartogramm

findet sich aul Seit«* 109 «lei oben zitierten Ab

bandlung im Jahrgang \{*21 dieser Zeitschrift

Arbeitsverweigerung wegen Gewissensbedenken.
Von Dr. Man/. Rj ierungsrat im Reichsve herungsamt zu Berlin.

Nach
^ v^T des Gesetzes übei Arbeitsver-

mittlui un Arbeitslosen icherung
(AVAVG.) bat nm derjeni Arbeits!« An¬

na}, aut Arbeitslosenunterstützui ler auch

swi!< ist. Allerdings stellt das Gese

keinen allgemeinen Bt g i ifl di i .Ai beitswilli

keil aut. I) < Voi s tt de .t dahei nur

piagrammatisch. Dei Begrifl dei Arbeitswille
keif bekomm! seinen näh Inhalt erst -Iur«

n §90 and dic §§92 und 93AVAVG S i führt

<*« r Spruc hatfnal füi die Arbeitslosenversi«cb«

rung in dei Entscheidung Ö27, Amtl. Nachr.

1929 S IV 24, aus: „Ueberwi :« Gründe

sj «n im «ii«' Auffassung, daS der Begrifl
rbeitswillig" im § ^T Nr. 1 keinen allgemeine!]

tberbegrifl übei die ^ 90^ 92 und 93 darstellt,
• rn ?•ist «laich di» erschöpfe 1 und bin-

• inen gesetzlichen Inhalt erhält. Es mufi

ch mittlung überlas»

bleiben, not. falls die Arbeitswilligkeit ein

Arbeits! durch Angebot von Arbeit

_, zu «leren Ablehnung dr\ Arbeits!
nicht berechtigt ist, falls das Arbeitsamt Grund

r Annahme zu habe-;, glaubt, «lab der Ar-

slose im allgemeinen nicht arbeitswillig ist

Hiernach kann also mir aus dem Verhalten <!

Arbeitslosen gegenüber der angebotenen Arbei

chlossen werden, ob Arbeitswilligkeit voi

liegt odtr nicht. Allerdings braucht nicht jede
Arbeit angenommen zu werden, es besteht viel¬

mehr ein Recht, in gewissen Fällen che Arbei*

ibzulehnen. Im Abs. 2 «les S <X) werden di«

Gründe aufgeführt, dir zur Ablehnung berech¬

tigen. Solche Gründe liegten vor, wenn

L tiii die Arbeit nicht der tarifliche Lohn odei

weil ein solcher nicht besteht, nicht der in

Beruf ortsübliche Lohn gezahlt wird, oder

2. «lie Arbeit «lein Arbeitslosen nach seinei

Vorbildung oder früherem Tätigkeit oder seinen

körperlichen Zustand oder mit Rucksicht au*

in spätere Fortkommen nicht rugemute
len kann odei

V die Arbeit durch Ausstand oeler Aus

Sperrung frei geworden ist, füi die Dauei dei

Ausstandes oder der Aussperrung, oder

4. «lie Unterkuntt gesundheitlich oder sittlich

bedenklich ist. oder

V die V rgung «ler Angehörigen ($ l(K

\l l nicht hinreichend gesichert ist.

Dei Spruchsenat hat wiederholt aus

»eben, «laß eliese Ablehnungsgründe in
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on erschöpfend aufg< zählt sind, andere

also nicht in Frttge kommen. Diesen

punkt hat eler Spruchsenat in der Ent-

lung 1529, Amtl. Nachrichten für Reichs-

herung S. IV 352, etwas modifiziert. Don

führt, dab zu den Gründen des $ 915

2 AVAVG^ die zur Ablehnung einer an¬

Arbeit berechtigen, noch che« Mög-

k«it hinzutritt, eine Arbeit abzulehnen, die

ein gesetzliches V e r b o t * >« ler

n «li«' guten Sitten verstöbt. Ob eine

i Arbeit vorliegt, is Tatfrage des Einzel-

Von diesen Grundsätzen ist auszugehen,

man sich die Frage vorlegt, ob ein Ar¬

ger auch aus i« ligiösen Bedenk

?u_. [^gebotene Arbeit ablehnen kann. Der

i Senat hatte* sich bisher in zwei Fällen

ii i Präge zu beschäftigen. Der erste Fall

Der Kläger war ein strenggläubig
J u d e und in der Hauptsache S e t z e- r

hebräischen Satz. Die Einstellung bei einer

Arbeitsamt nachgewiesenen Firma

ii la zustande, weil er als Grundbedingung
e Arbeitsaufnahme Freigab«» des Sams-

verlangte, da er wegen seiner religiösen

erzeugung noch niemals am Samstag ge-

• t habe. Darauf! in wurde ihm die Ar-

enunterstützung auf vier Wochen ent-

Sowohl dea- Spruchausschub des Ar-

imtes als auch «lie Spruchkammer bei dem

Arbeitsamt waren dei Auffassung, dafi

b« rechtigter Grund rar Ablehnung
Ai i>eit n icht vorgelegen habe. Der Spruch-

• lehnt eine f i undsätZÜch e Ent-

idung ab. In seine Entscheidung vom

Februar 1929 IIa Ar. 337 28 führte ei

les aus: »Die Frage, ob es einem streng*

_
en Juden zugemutet werden kann, bei

ei Firma in Arbeit ZU treten, bei der ejr ent-

seiner Ueberzeugung am S a m s t a g

ten mubte, ist in erster Linie eine Frag
Ai beitsvermittlung. Wenn i in

iei Arbeitnehmer hei der Arbeitsvermitt-

geltend macht, er könne die Arbeit am

I ig nicht mit seiner religiösen A u f -

sung vereinbaren, so wird darauf Bedacht

hmen sein, dab er keinem Gewissens-

1 t i i k I ausgesetzt wird. Dies steht mit d

I chrift des § 5M Abs. 1 AVAVG., die eine

fung nach der Zugehörigk* zu «-iner

igung untersag-, nicht in Widerspruch.
die bei der Arbeitsvermittlung gebotene
c htnahme verletzt, so kann es sich nur

1 inen vereinzelten Fall handeln, «lern eine

meine grundsätzliche Bedeutung nicht zu

Kurz nach dieser Entscheidung wurde dem

uch t für Arbeitslosenversicherung ein

I dl zur grundsätzlichen Entscheidung
gt. Hier handelte es sich wiederum um

nen jüdischen Arbeiter. Dieser hatte

f

die angebotene Arbeit abgelehnt mit der Be¬

gründung, daß bei der fraglichen Firma an den

Samstagen Arbeit verlangt werde; ferner

sei es ihm nicht möglich, sich an der Ar-

be i t S S t e 11 e rituelle Kost zu vei *

schaften. Deshalb könne er als strenggläubiger

Jude die angebotene Arbeit nicht annehmen.

Auch hier standen Spruchausschuß und Spruch-
Kammer auf elem Standpunkt, daß die Ableh¬

nung nach dem $ u<) AVAVG unberech¬

tigt sei. In seiner Entscheidung vom 30. Ok¬

tober 1029 - lila Ar. 52 29 - hat der Spruch¬
senat zu der Frage, ob die Geltendmachung
religiöser Bedenken Is hinreichender

Grund zur Arbeitsverweigerung im Sinne des

^ 90 AVAVG. anerkannt werden könne, Stellung

genommen und di*» Präge verneint. D« i

Senat kam aus folgen«len Erwägungen zu seiner

Entscheidung, die demnächst veröffentlicht

wird:

Auszugehen ist von den oben angeführten

Entscheidungen. Danach ist der Kreis der be¬

rechtigten Gründe für die Arbeitsverweige¬

rung fest «gezogen. Im $ 90 AVAVG. finden

sich aber keine Gründe, die auf religiöse oder

sonstiffe Gewissensbedenken Rücksicht nehmen.

Es wird im Einzelfalle ja auch sehr schwer,

venu nicht unmöglich sein, im Spruchverfahren
nachzuprüfen, ob tatsächlich solche Gewissens-

bedenken vorliegen. Deshalb ist «ler Autfassung,

die der Reichsarbeitsminister in dem Schreiben

vom 30. Septemb«! 1928, Xr. IV 3252 28, g<

äußert hat, «laß eine Nachprüfung von reli¬

giösen Bedenken zu keinem zweifelsfreien Er¬

gebnis führen kann, zuzustimmen. Weiter ist

aber zu prüfen gewesen, ob «ler Arbeitslose die

Arbeit deswegen verweigern könnt«», weil sie

gegen ein g< tzliches Ve i b o t oder

g e g ?• n d l e g U t e n Sitten verstoßt. Auch

«las war zu verneinen. Ein gesetzliches Verbot

im Sinne «ler erwähnten Entscheidung 3529 ist

natürlich nur ein Verbot el« Staat S-

g eset zes, nicht ein solches des religi ö -

en Gesetzes, das der einzelne» für sich

anerkennt. Man wird aber auch nicht sagen

können, elaß eine Arbeit, «lie einen Ge¬

wissenszwang für elen einzelnen bedeutet;

schlechthin gegen die guten Sitten verstoßt. Das

könnte nur dann «ler Fall sein, wenn che Zu¬

mutung der Arbeit an einem religiösen
Feiertag g< i che» Auffassung aller gerecht
und billig Denkenden verstoßen würde. D

könnte man sich nur in einem Staate vorstellen,

in «lern alle Staatsbürger elie gleiche Welt¬

anschauung un«l religiöse Lebensführung
hatten. Undenkbar ist das vom in o el e r n e n

Staate, in «lern die verschieden »ten Bekenntnisse

unel Weltanschauungen nebeneinander stehen.

Hier kann man nur hinsichtlich dei Arbeitsver¬

mittlung von den Verhältnissen «1» Wirt¬

schafts- und Arbeitsmarktes so, wie sie für die

Allgemeinheit der Arbeitnehmer «gelten,

ausgehen. Das bedeutet aber, dab sich der-

25



di kl

EH >rdernissen

is • ich \ I -

illen i

Ai !>• il •

Arb ittlung

I) em Wesen der

i/t sein.

I> . wirl lArbeitswilli-

x. | ^ shalb i Arbeits-

..,
die Ar-

|>eit keil 'M" Öfen. Wohl

r irund« • : (Iesetzgebei

I 90 1 Gi brt, die elas Ar-

ifen 1 wohl 1

Gewissensb< Fall n Es

§ n und gor Ar¬

beit! ein, bei dei Zuweisung von

i it it asthafte religio Bedenken

h t zu nehmen und k« i Arbeit an-

/•i Arbeitslosen einem Gewissens-

- nn. Am« h di religiösen
1 rperschaften dei Fürsorge können

hie-r ents« I mithelfen. Gel ide si«* werden

tei als «ii«- Arbeit! tei in «Ier Lage
• 1 rnsthaftigkeit der religiösen Bedenken

hzupi IIa«- Aufq ibe ist es dann, den

en d e Arbeits1 ? i mittlung vor

Gewissenskonflikten zu bewahren.

diese neue Entscheidung des Sprue!
tts wird es kaum durchschlagende Einwei

du ben. Eine ei zte Entsch

«lung hätte aul dem Arbeitsmarkt ein«- grob

Verwirrung hervorgerufen unel elie Arbei*

runter voi ungeheure Schwierigkeiten gesteil

Denn dann hätte in jede Bedenken, che

religiösen r auch uns politischen Gründe

tstehen können, als berechtigte Gründe der

Arbeitsverweigerung anerkennen müssen. S

/. B.: der k a t ho 1 i sc h e Arbeiter weigert siel
p

eine Stelle- in einer protestantischen G

ad anzunehmen, weil er an den protesta
Iischen Feiertagen arbeiten muß. Umgekeh

igeii sich «ler protestantische Arbeiter,

eine Stelle anzunehmen, weil er an einem k a

thoIischen Feiertag feiern muß. Och

l Syndikalist verweigert seine Arbeit B

Bau «ines Hauses eler freien Gewerk¬

schaften. Oder ein atheistischer Al¬

beiter verweigert die Arbeit am Bau einer

christlichen Kirche. Die Beispiele ließ«

sich noch endlos vermehren. Sie zeigen abei,

d<\k eine Rücksichtnahme auf Gewissen-

denken cles einzelnen eine- geordnete Arbeit

rmittlung unmöglich macht. Deshalb kann

i icht Sache des Reichs sein, bei der Arbei

Vermittlung auf religiöse und ähnliche Be«lenk«

Lücksicht zu nehmen.

Verwaltung.
Geseu über eine befristete Erhöhung des

Beitrags in der Arbeitsloseitversichefung.
V D : 1929 (RGBL 1929 S 244).
Der Reicl tz be-

mit 2 rtimi Re »rats

I

Ab* I Abs. i ui 15

Arl Arbeil
I • Bekannt-

V. Ol R< iBI I s 162)
is

• II

Nr. I ¦ 4

I •

i

i »•

I

!

A

I
I es Be

träges in d«-r Arbeitslosenversicherung (Reich

tagsdrucksache 1507) In dritter Lesung ang<

noinmcn; dabei ist, entgegen dem Ursprung
hen Antrage, beschlossen worden, daß «1

I ieseti rächt am 30. Dezember 1929, sonde

am I. Januar 1930 in Kraft treten soll. A

I tpunkt tür die Geltungsdauer ist «1

ai 1910 beibehalten worden. Am 22. d. M

hat der Reichsrat beschlossen, von dem Geseu

s tu nehmen, ohne- Einspruch «in/

leg« Die Vollziehung und Veröffentlichui
I ist in die \\ leitet

I 5 wird i : Beitrag zur Reachsanst

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosem^
in dei Z« it ve nn 1. J r bis 30. J"

für Re biet einheitlich 3! v. I

den Ai I tgelt betr
: er bisher bekanntlich 3 v. II. betni

h Vi cheru den auf
\ i di • Rechts! aufmei ksam

mil sie ü Krankei -

I der R lt it d

es Beil es hinw• k >i nen. D

S n, cl

I

eibui voi eht.

rhalten: Ren
*r B« : Bezirk

R< ai

das Reichs i

mt Priv nmg (wegen
sen) Spitz»

und «i«r Präsident der Reicl
dt : Al iruittl und Arb«

bem In Vertretung: Dr. Geib.



^Ordnung über Festsetzung der Orts-

hne in der Reichsversicherung.

V.an 5. November 1929 (RGBl. I S. 203).
'-unel «les $ 151 der Reichsversich«-

inung* wirel hiermit verordnet:

1. Die- Ortslöhne werden gleichzeitig im

Reiche tür Zeiträume von zwe-i Jahren

• setzt.

Die e-rste Festsetzung auf Grund dieser
« hrift erfolgt mit Wirkung vom 1. Januar

MI.

Berlin, elen 5. November 1929.

Der Reichsarbe-itsminister.

In Vertretung: Dr. Geib.

\ emrdnung überden Erwerb der Anwart¬

schaft auf Arbeitslosenunterstützung
durch Beschäftigung im Auslande.

\ut Grund des $ 208 Abs. 1 und des $ 213

I f/es über Arbeitsvermittlung und Ar-

tslosenveisicheiung in clor Fassung der Be-

l irnachung vom 12. Oktober 1929 (RGBl. I

S Inj) wird hiermit nach Anhörung des Ver-

tungsratS de»r Reichsanstalt für Arbeitsver-

ttlungund Arbeitslosenversicherung verordnet:

Artike- L

I :r elen Erwerb eler Anwaltschaft auf Ar¬

enunterstützung steht eine Arbeit-

itigkeit, die» irr Auslande ausgeübt
«iner versicherungspflichtigen Beschäfti-

deich, wenn

1 lie Tätigkeit in einem der Grenzbezirke aus-

[ibt wird, elie in eler Anlage zu dieser Ver-
• di ung aufgeführt sinel,

\rbeitne-hmer einen Beitrag zur Reichs¬

anstalt für Arbeitsvermittlung unel Arbeits¬

los dcherun«g entrichtet,

Arbeitnehmer während seiner Beschaff¬

ung im Auslande seinen Wohnort im Deut-
• n Reich hat unel

Arbeitslose zu «br Zeit, tür clic- ea" «he¬

ll- terstützung beansprucht, Reichsangehöri-
• : ist.

Artik -1 2.

) Der Beitrag ist hei der Allgemeinen Orts-

kenk «»dea-, wo «-ine solche nicht be-
• r Landkrankenka! • inzuzahlen, in

Bezirk der Arbeitnehmer v .t. Lr ist

ch dem Betr« «ler Arbeitnehmer zu

.f* wenn <\a- Beschäftigung nach

• m Recht Jei Pflicht zui Arbeitslose

g unte

Eine Bese Ftigun?szeit, für die der Bei-

.< fit binnen viel Wochen seil dem Zah-

btet wird, den die Satzung <:

stii mt, bleibt für den Erwerb der Ai

(schaft auß« r Betracht.

Artikel 3

Unberührt Weil Vorschriften

Artikels 11 de »rdiuu
_

ur Aus-
•

u les (tesetzes über Arbeitsve rmittlung
eitslosenversicherung vom 2' l N

ruber 1921 (RGBl. 1 S. 312) in der Lassung

Verordnung von 23. Mar/ 1928 (RGBl. I

IU)) über die Gleichstellung einer Zu-

• it zm österreichischen Arbeitslosen¬

versicherung mit «ler Zugehörigkeit zur deut¬

schen Arbeitslosenversicherung
2. des Artikels 2 und «les Artikels 3 der Ver¬

ordnung Qber che Arbeitslosenversicherung
«ler Grenzgänger an der deutsch-schweize¬
rischen Grenze vom 25. Mai 1928 (RGBl. I

S. 157) über «len Erwerb «ler Anwartschaft

auf die deutsche Arbeitslosenunterstützung
elurch eine Beschäftigung ais Grenzgänger in

der Schweiz.

(2) Für che» Geltungsdauer ehs deutsch-polni¬
schen Abkommens über Oberschlesien vom

15. Mai 1922, dem elurch elas Gesetz vom

IL Juni 1922 (RGBl. II S. 237) zugestimmt wor¬

den ist, steht eine Beschäftigung, die im polni¬
schen Teile» des ehemaligen Abstimmungs¬
gebiets Oberschlesien ausgeübt wird und nach

deutschem Recht arbeitslosemversicherungs¬
pflichtig wäre», einer nach deutschem Recht

a r bei tslosenversicherungspflichtigen Beschäfti-

egung gleich, auch ohne elaß ein Beitrag zur

Reichsanstalt entrichtet wird, wenn eler Wohn¬

oder Aufenthaltsort eler Arbeitslosen, der für

die Zuständigkeit zur Gewährung eler Unter¬

stützung nach $ lt)S des Gesetzes über Arbeits¬

vermittlung und Arbeitslosenversicherung maß¬

gebend ist, im deutschen Teile des ehemaligen
Abstimmungsgebiets Oberschlesien liegt

Artikel 4.

Diese» Verordnung tritt am 15. Dezember 1929

in Kraft. Eine Arbeitnehmertäthgkeit im Aus¬

lände ist zur Begründung eler Anwartschaft auf

Arbeitslosenunterstützuneg nach dem Artikel I

auch dann geeignet, wenn sie» vor eliesem Zeit¬

punkt liegt. Sowe-it elas der Fall ist, bedarf es

nicht des in Artikel 1 Nr. 2 vorgesehenen Bei¬

trags.
Berlin, «len 5. Dezember 1929.

De»r R eich sarbeatsminist er.

Wissell.

V e r z e i c hnis

de-r ausländischen Grenzbezirke, in denen die

Anwartschaft auf Arbeitslosenunterstützung er*

worben wer «len kann.

I. Belgien.

Der Bezirk «hs kleinen Grenzverkehrs.

II. I Dänemark.

Die auf Grund eies Vertrags von Versailles

»getretenen, ehemals deutschen feile Nord-

hleswigs.
III. Dm/L

I) Stadtgebiet.
IV. Französische Republik.

I).is ehemalige Reichsland Elsaß-Lothringen
V. Litauen.

I)» i Bezirk des kleinen Grenzverkehrs, auie

dem das Memelgebiet,
VI. Luxemburg

I) :s ganze St latsgebiet.
VII. Niederlande.

Der Bezii es kleinen Gn /erkehrs.

VIII. P< Republik.
I)«*_ Bezirk <: enzverkehrs, aufie

dem er polnisch« Teil des ehemaligen Ab-

stimmunj - (>berschlesien.

IX. Tschecbosl kische Republik.
Dei Bezirk s kleinen Grenzverkehn ißei

«lern «las Hultschiner Ländchen.
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Belremngsan/eigen in der Arbeitslosen-

\ erSN herung.

Der Pi i Reu hsanstall - i ht

/ in 1209 10. Dezemh

IQ-jq folgende 6 an dk Präsidenten der

I i beil : :

j Ai nderui •
¦ das (iesetz übei

11Im und Ai beitslosenversk he-

ru m lf' Jnli 1927 durch < m letz /ur

% G i übei Arbeitsvermitt¬

lung u Ai cherung vom 12. (>k-

r RGBl I S. 162) i rfahren hat, ist

\. dei L fre iui (fsai ei not-

\ ¦;: i md Ai L 5 dei Verordnung rur

Vusführun
'

itsvermitt-

lung unel Arbeits erung vom29. Sep-
le i rn (R< ißl. I S 112) sind zu den Be-

fr. 1. Jai 1930 ab die

• .
. ntspi iden Mustei zu Vi

Ich bit «in Sta« k sämtlichen

Bezirk des I lesarbeitsamts befindlichen

(Orts-, Land-, Betriebs- und

I I • m i«- der< n selbständig
rnden Zweigstell | rui Kenntnis zuzu¬

stellen.

\i itzkrankenkassen and «ler Reichs-

knappschafts I • Spitzenverbände
dei kkenkassen werden von mii aus im-

mitt chrie Kti|
Die ii i dei Vordrucke und die Be«

.zugssteilen erfolgt «lurch «li«*

I • i. I )ie \\.. di ucke sin«l von

den 1 • bere itzuhalten und unent-

den Landesarbe itsämtern sach-

li« Ii >« i a mell abweichende

ke zurzeit führt sind, wird d\r

.

k«at i Be i: eiungs u /. i| durch

Verwe dieser Vordrucke nicht be-

v Ihre m Benutzung ist noch bis zum

31. M 19 ' zui •. Vom I. April 1930 an

Verwen lunjj dei anliegenden Mustei

in « a «ia* 11 .igten zu foi dem.

Die anliegenden Mustei umfassen dic An-

en übe Versicherungsfreiheil in dei Ar-

beitslosenversichen I i Anw. angstalle
d. • 71. 72, 7* und 74 und 74b AVAVG

Mus!» i füi die Ii« 11 eiunj ? n füi gi
ringfüj Beschäftigungen ($j 75a) und iC

au dische landwirtschaftlicheWanderarbeitei

lü 209) wi n voraussichtlich im nächsten
R' Krbeitsmarkt-Anzeigei bekanntgegeben
>% a.

Ein Mi «li»- Befreiungsanzeigen füi
Zwise \ i j sowie für die

freiu bei Beschäftigungen iij\
(l ehr lg 208) beabsichtigt ie h vor-

I herauszugeben.
Zu Muster BA 1 (Befreiungsanzeige bei land¬

wirtschaftlichem Kleinb nach $ 70

AVAVG.): in Spalte 5 und 6 sind als Merk-
ile lüi den Umfang des land- odei forstwirt-

schaftlii hen (irundbesitzes Gröfte und Boden-
ki fgel ihrt Vo daneben füi den Be¬
zirk s Landesarbeitsamts od Feilen «!

,h *i • ndei Merkmale für die Bestim-
i Mindestfläche (§ 70 Abs WAVd.)

v »rgeschi ieben sind, z. B. (»espannhaltung,
Zahl dei Rebstöcke usw.. sind die Spalten ^

2*

und f> durch entsprechenden Zusatz auf
.

dafül vorgesehenen freuen Zeilen zu ergänz
fair alle' Bet'reiungsan/.eigen gilt vorbeh

lieh einer abweichenden Entscheidung im

stanzielle-n Verfahren auch weiterhin i

Grundsatz, daß Sammelanzeigen im Befreiun

verfahren nach elem Gesetz über Arbeits\

mittlui urul Arbeitslosenversicherung nie |

zulässig sind."

Eine unverständliche Entscheidung. j

DasKnappschafts-Obei-versicherungsamt Do

mund hatte elie Frage zu beantworten, ob «

§ 214 R\fO. auch für die nach 1 117 AVAV

vei siehe 11 gewesenen Arbeitslosen irilt.

fällte am 9. November 1928 folgende, erst i«

bekanntgewordene Entscheidung:
„Für elie Krankenversicherung eler Arbei

losen gelten nach $ 117 AVAVG. che V<

Schriften de-r RVO. über Pflichtversicherte, so-j
weil elas Gesetz nicht selbst Abweichendes I

stimmt Line solche» abweichende Regelu
durch das Gesetz selbst ergibt sich indes

hinsichtlich der Bemessung des Krankengeldes.!
Währen«! «las Krankengeld nach $ 182 Abs. _.!

RVO. sich nach dem zuletzt bezogenen Lo

Grundlohn — richtet, ist Arbeitslosen na

§ 120 AVAVG als Krankengehl derjenige B -

trag zu gewähren, elen sie nach $$ 107, 1US

ArEeitslosenunterstützung erhielten, wenn

nicht erkrankt wären. Lür elie Höhe cles Kra

kengehles ist also der Betrag dea Arbeitslose

Unterstützung inabgebend, und zwar nicht i

Betrag, den der Arbeitslose vor oder bei Begii
«ier Erkrankung erhalten hat, sonelern der je-l
weilige Betrag, den ea* beziehen würde, we

er nicht erkrankt wäre. Aendern sich währ«

r Erkrankung die Verhältnisse insofern,
dei Arbeitslose, wenn er arbeitsfähig wäre, A

beitslosenunterstützung in anderer I lohe» en

fangen würde, so ändert sich auch das Krank»

gehl in gleicher Höhe. Hieraus ergibt sich, d

«!ie- Berechtigung zum Bezüge de-r Arbeitslose

Unterstützung ehe- Voraussetzung für eh-n Bezugl
des Krankengeldes im Falle der Arbeitsunfall

il bildet. Danach kann nur derjenige Kran-J
kengeld beanspruchen, der zur «gleichen Z» tl

Arbeitslosenunterstützung erhalten würde, we

«a nicht erkrankt wäre. Scheidet ein Arbeit -

los« i während der Krankfeierzeit aus «ler A

beitslosenfürsorge aus, so steht ihm vom Z«

punkte des Ausscheidens ab kein Krankenge
mehr zu. Andererseits ist aber für Arbeitslo

die aus der Arbeitslosenfürsorge ausgestew
sind und innerhalb der Dreiwochenfrist d

>> 214 RVO erkrankten, überhaupt kein Kra

kengeldanspruch gegeben. In beiden Fäll

sind lediglich «ii«' Sachleistungen (freie Kur ui

Ai /neu) zu gewähren.
Aut (irund vorstehender Ausführungen ste

'

dem Kläger, der mit dem 30. Juni 1928 inf«>!

Ablaufs der Bezugsberechtigung aus «ler Fi

sorge de-s Arbeitsamtes ausgeschieden ist u

in 4. Juli 1928 ab krank und arbeitsunfäl

war, tür die- betreffende Feierzeit Krankeng«
nicht /.w, weil mit dem Wegfall der Arbei

losen- odei Krisenuntei Stützung die Zahlu; A
des Krankengeldes entfallen ist."

Mit „Rechtspiechung" hat eliese Entscheidu

nichts mehr gemein. Das Knappschafts-Ob« -

i



I ungsamt Dortmund hat sich weder die

nommen, die klaren Bestimmunegen des

118 WAVG. durchzulesen, noch scheint es

(, mit «ler einschlägige \ Literatur zu be-

en Das kann sich ein Privatmann, nicht

eii Vtasicherungsbehörde leisten, die

r sj>rechen und über Unterstüizungs-

iche Hilfsbedürftiger zu entscheiden hat.

il- Abs. 2 AVAVG. lautet:

Iet ein Arbeitsloser aus der Kranken-

cberung aus, weil ei keine Hauptunter-

ang mehr bezieht, so stehen ihm che An-

¦,¦,• aus $ 214 der Reichsversicherungsord-
in derselben Weise zu, wie* wenn ea- wegen

a pi bslosigkeit ausgeschieden wäre1."

Entscheidung ehs Knappschafts-()ber-

cherui imts sagt das g e n a u e G e g e n-

I)«i am 30. Juni aus der Fürsorge eles

unts ausgeschiedene unel während der

tehenden Erwerbslosigkeit am 4. Juli

infähig erkrankte Kläger hatte gemäfi
\ RVO. Anspruch auf die- notwendig

kenhilfe, die bekanntlich aus Krankengeld
i Krankenpflege besteht. Es ist auch nicht

«lab der „während der Krankfeierzeit*4

Ai beitslosenfürsorjj ausgeschiedene
itslose vom .Zeitpunkt dieses Ausscheidens

Anspruch auf Krankengeld verliert.

d u n h a 11bare Rechtsauf -

ang gibt e-s nicht elie- geringste Be-

lung. Wenn der $ 120 AVA\ G. bestimmt,
ersicherten Arbeitslosen als Krankei

i le rjenige Betrag zu «gewähren ist, den i

losenunterstützung erhalten würde,
nicht erkrankt wäre», so soll damit nur

Höhe, nicht die Dauer el« Krankengeld¬
es geregelt werden. Dea- $ 120 AVAVG

in «li*- Stelle des $ ISO, nicht an dir Stelle

g 183 RVO. Er kam deshalb auch nicht

die Berechnung der I Interstützungsdauer
ewendet werden. Das ist ganz zweifelsfrei.

Wz.

Mbptneine Ortskrankenkasse Braun¬

schwein.

I) Kassenverhältnisse haben 1928 keine Ent-

ung zum Besseren genommen. Die durch-

ttliche Mitglied e r z a h 1 von 47 7S5 ist

vn gegen elas Vori ihr um 1843 gestiegen,
war elie»s in der Hauptsache auf che Schli«

einer Betriebskrankenkasse zurückzu-

von der 1380 Mitglieder übernommen

rden. Von der Gesamtzahl der Mitglieder
»* en als Arbeitslose 6,05 \. H. versichert

6,48 v. IL).
K r a n k e n s t a n «1 betrug im Durc h-

4,19 V. H. gegen 3,73 V. H. im Jahre

D Zahl dei Erkrankungsfälle ist um

IL gestiegen. Auf den einzelnen Krank-

II kamen 18,54 Tage (1927: 17/57). Ent-

nd dieser rhöhten Inanspruchnahme
itungen sind auch die Ausgaben dei

gesl n. Dil Aufwendungen für Arzt-

haben sich egen <Lt^_ Vorjahr um

II v. IL erhöht Die Kosten für Arz n

I! rittel s en um 9,4 v. IL Die Kran-

weise falls eine Steigerung
11. auf. Eine ganz bes< Inders er-

At is4 lx i dem Krankengeld zu

die 44,2 \. 11. betrug.

An Beiträgen gingen insgesamt 3,9 Mil¬

lionen RM. ein, je Mitglied 81,62 RM. Obwohl

die Beitragseinnahme eine Erhöhung von

553 000 RM. aufwies, war es nicht möglich, die

ständig Steigenden Ausgaben aus den laufenden

Einnahmen zu decken. Am Schlüsse des Ge¬

schäftsjahres hatte elie Kasse eine Vermögens¬
verminderung von 101 (KK) RM. Hiernach sah

sich che Kasse veranlaßt, vom 1. Januar 1929

ab die Beiträge von 5H auf 6 v. IL zu erhöhen.

In dem Genesungsheim Grasleben

waren 493 Mitglieder untergebracht, außerdem

12 Familienangehörige. Die Verpflegungsdauer
betrug- 25 Tage, elie Gewichtszunahme im

Durchschnitt 3,4 kg".

In elem Z a h n ä r z t 1 i c h e n Institut, in

dem 13 Zahnärzte, {< Zahntechniker sowie

13 Schwestern oder Helferinnen und ein Bu¬

reauangestellter tätig sind, wurden 33 304 Pa¬

tienten behandelt gegen 30648 im Vorjahr.
Durch elen Betrieb des Instituts ergab sich für

«lie Kasse eine Ersparnis von rund 92000 RM.

Die Badeanstalt dea Kasse, in «ler auch

elektrisch«* Behandlung und Bestrahlungen vor¬

genommen Werden, erwies sich gleichfalls als

e-ine* vorteilhafte Kapitalanlage, denn «lie durch

sie erzielte Ersparnis stellte sich auf 54000 RM.

Allgemeine Ortskrankenkasse für den

Stadtkreis Kassel.

Aus dem Geschäftsbericht für elas Jahr 1928

ist zu entnehmen, dafi mit Beginn cl« Ge¬

schäftsjahres 30 Jahr«4 vergangen waren, seit

«lie heutige (ortskrankenkasse elurch Zusammen¬

schluß von drei Kassen sich gebildet hatte

Dies geschah auf Anregung der Regierung, die

damals versuchte, die vorhandenen zwölf Orts¬

krankenkassen zu einem großen leistungsfähi¬

gen Gebilde zusammenzufassen. Die Kasse

zählte im Jahre 1S9S 4285 Mitglieder, im

Jahre 1928 dagegen 31 238. Gegen «las Vorjahi

hat eler Mitgliederbestand um 397 abgenom¬
men. Dagegen ist die Zahl eler K r a n k -

heit sf ä 11 e gestiegen, unel zwar um 1464

Fälle auf 23 2%. Auch die Zahl der

Krankheitstage, elie- 600 222 betrug, hat sich

gegen elas Vorjahr um 28S12 erhöht. Infolge-

dessen war «ha- Rechnungsabschluß nicht be¬

friedigend. Zwar stieg elie» Beitragsein-
n a h m e bei einem Satz von 6,6 v. H. de-s

Grundlohns je Mitglieel von 84,65 RM. auf

92,06 RM., also um 7,41 RM. Dagegen betrug

die Steigerung der Ausgaben (ohne Ver-

mögensbewegung) je Mitglied 13/52 RM. Zur

Durchführung eines Heilverfahrens wur-

den 460 Mitglieder von der Invalidenversiche¬

rung verschickt I He < j e n e s e n el «• n t ü i

sorge betätigte elie* Kass«» durch Belegung
eine-i Walderholungsstätte, bis sie am 6, Mai

ihi eigenes Genesungsheim I lochwaldhausen

(Vogelsberg) eröffnete, wohin sie» im Berichts-

hr ins ant v"/ I Patienten entsandte. Für

l«84 Kindei urden Beihilfen zu Kuren

leistet. Außer dem Genesungsheim verfügt die

Kasse über «,; ihnklinik und ein Vc L

tunusorebäud. Duich den Verband t Kra

kenk n in Kassel ist sie auch einem

Licht- und Ron1 Institut beteiligt.
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Allgemeine Ortskrankenkasse für den

Bezii ^ Pfoi zhelm.

I > Mil 42131 hat

ibi um 123 zi a. Da

/ .
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.

isi

/ !_?•._• • sank»

[) 28] mit

• > II t/U!

• i K>, «li«- I a

i Erhöhung \

! \ II t. ha- Durch ts-

K \% ^7.i I

I i i höhten Ki ankenziffei i lie

h : i in de i I i 11 ib 3. Sep-
'

' ; | f 6,6 v. H. des (ii und-
I

. gen« anm« wui den

lö Mill. RM ren 3,508 Mill.
hsrnark im Vorjahr. Je Mitglied wurden ein-

90,57 RM Jahre 1927. Im
I

.
h.it dei h jss«nauss( hub eil •

von Leisl u en « i höht; /. B is 1 I .us-

.d \ I if 50 v. H I oschengeld aul
I . II. das Krankt

.
i Id von dei 7. Woche

if 60 v. H. Gl undlohns. In den
I j i s u n g s h e i m «• n Walde« k und

k bei • ch 8 >''. inderen I leimen

179 Mitglieder. In Heilstätten und Bädern wur¬

den 57 Mitglieder untergebracht. D Ver*

n asnae bweis schliefit mit inei Zunahme

>1 000 RM. ab.

Alluemeinr Ortskrankenkasse für den

Amtsgerichtsbezirk Ronneburg i.Thür.

Der Mitgliederbestand hielt sich im

Jahi 19 mit rund 7500 auf dea gleichen
Höhe wie 1927; «li«- Zahl der Arbeitgeber belief
siel» aut rund HMH). Dei Krankenstanel,
dei im Januar und Pebruar als hoch anzu¬

sprechen war, blieb in den übrigen Monaten in

normahn Grenzen. Dei Bei tragssatz von

v. II. brachte eine Einnahme von rund

540000 RM Bei den Ausgaben fallt auf,
«lai* etwa 25 v. IL d«-r gesamten Einnahmen
für ärztlich«- Behandlung aufgewendet werden

mußten. Für zahnärztliche Leistungen ist eler

verhältnismäßig hohe Betrag von 4,51 RM.

regeben worden. Das Kassenver-

mög en stellt«- sich am Jahresschluß auf rund

124000 RM.; es hat um 17300 RM. zugenom¬

men. Die Höh«- der R ü ekl age ist 23 700RM.
In G e n e s u n g shei in e n hatt die Kasse

82 Mitglieder untergebracht.

Rechtsprechung.
Das Versicherungsami hat die» Kosten einer

unter Zuziehung eines Sat hverständigen
vorgenommenen Prüfung eler (iest häfts-

und Ue< hntingsiührung einer Kranken¬
kasse dann selbst tu tragen, wenn es in

Ausübung seines Aufsii htsret bis selbst

ehe- Prüfung ausgeführt hat.
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1928 wurde «lie* Beschwerde eh-r Kasse- zurück¬

gewiesen mit der Begründung, «las Versiche¬

rungsamt se naeh £$ 30, 31 der Reichsver*
sie h«a ungsoi dnung verpflichtet gewesen, sich

durch e-in«* Geschäftsprüfung darüber zu ver*

gewissem, «>l> «ii«* Bedenken, elie» gegen eine

ordnungsmäßige Verwaltung eler Kass«- ge¬
sprochen hätten, berechtigt gewesen seien. Die
\ iswahl der zu dieser Geschäftsprüfung zuzu¬

eilenden Sae hverständigen steh«* dem Vei>

sicherungsamt ti«i. Da somit dir Kasse selbst
«li«* Veranlassung tüi die Vornahme der Prü¬

fung gegeben habe, so habe sie* auch wie
das Bayerische Landesversicherungsamt bereits
? anm.il entschieden habe «lie dadurch ver-

ui sachten Kosten zu ti agen.

Gegen diese Entscheidung hat «lie Kasse
form- und fristgerecht «li«* weitere Beschwerde
erhoben.

I) is Versicherungsamt hat in Ausübung
seines Aufsichtsrechts gemäfi $ 31 der Reichs¬

versieherungsordnung die Befugnis, jederzeit
die Geschäfts- und Rechnungsführung der
Krankenkasse prüfen. Die Kosten «iner

solchen, vom Versicherungsamt angeordneten
und von ihm selbst durchgeführten Prüfung
trägt nach § W Abs. 1 der Reichsversieherungs¬
ordnung das Land oder, wenn «las Versiehe
rui i eine i gemeindlichen Behörde er¬

btet worden ist, der Gemeindeverband. Es
adelt sich insoweit um amtliche Kosten eler

Aufsichtführui (vgl. Hoffmann, Krankenver¬
sicherung, 7. Auflage, S. 487, Anmerkung 5b zu

§ 177; Hahn-Kühne, Handbuch <:*i Krankenver¬
sicherun 10. und 11. Autlage, S. 82, An-
merl 2 zu ^ 31 und S. inj. Anmerkung 2

zu § 59; Auskunft «J- Schriftleitung in der
Arbe : sorgung IM2S s 62).
Zu 1! echt stützt das Oberversicherungsamt

seine \ teilige Meinung auf de* Entschei-



«hing «les Bayerischen Landesversicherungsamts

vom 17. November 1919, die in den Entscheidun-

n un«l Mitteilungen «les Reichsversicherungs-
mnts Bd. 1- S. 91 unter Nr. 40 abgedruckt ist

ach «lie „Zusammenfassung dea- Grund-

und Bestimmungen, die für ehe- Beaufsich-

ung und che* Verwaltung eler Krankenkasse

maßgebend sind", im Erlas cles Württembergi-
schen Wirtschaftsministeriums vom 8. Juni 1927

untei B Nr. 6 EuM. Bd. 21 S. 502 Nr. 20 -).

D,_s (oberversicherungsarnt hat dabei über¬

sehen, dafi eler Sachverhalt, der Jener Ent¬

scheidung zugrunde lag, nsofern ein anderer

r, als dort das Versicherungsamt die Ge-

schäftsprüfung nicht in Ausübung seines Auf-

sichtsrechtes seihst ausgeführt, sondern eii«-

ingehalten bat, eine nach den Umstänelen

botene fachmännische Prüfung «ler Geschäfts¬

führung in Erfüllung ihrer Pflicht zu getreuer
Verwaltung ($ 23 «ler Reichsversieherungsord¬
nung) vorzunehmen. Die Tragung der Koste-n

für «lie Prüfung in Fällen solcher Art bestimmt

sich nach Gesichtspunkten, elie für den anders

gelagerten Tatbestand in der vorliegenden Sache

nicht in Betracht kommen.

Hier hat elas Versicherungsamt die Kosten

der Geschäftsprüfung selbst zu tragen, «la es in

Ausübung seines Aufsichtsrechtes «lie Prüfung
selbst veranlaßt und vorgenommen, hat. Dem¬

nach waren sowohl die Anordnung des Vor¬

sitzenden des Versicherungsamts in N. vom

IL Januar 1928 als auch die Entscheidung der

Beschlubkammer cles ()berversichungsamts in

Oppeln vom 25. Juni 1928 aufzuheben.

| AUFGABEN UND LÖSUNGEN 1

Lösungen zu den in Nummer 1 dieser Zeitschrift gestellten Aufgaben.

I.

Der Angestellte antwortet «lern Vorstand fol¬

gendes:
Es ist richtig, daß die Unfallanzeige des am

26, März 1929 verunglückten Mechanikers H.

erst am 6l April 1929 an die Berufsgenossen¬
schaft erstattet würele. Eine frühere Erstattung
der Anzeige* war nicht möglich. Bei der am

31, März 1929 erfolgten Krankmeldung lieb der

vom Arzt ausgefüllte Krankenschein nicht er-

kennen, «lab die Fingereiterung elie* Folge eines

Unfalls war. Die Aerzte» sin«l vom Vorstand

durch Runeischreiben wiederholt darauf hin¬

wiesen worden, die* Fragen aul den Kranken¬

scheine»! sorgfältig zu beantworten, che Auf¬

schluß eiarüber geben sollen, ob ein Betriebs¬

unfall vorliegt oder nicht. Der Ausschub der

Krankenkasse hat gemäfi $ 347 RVO. che» Kran-

Ordnung außerdem dahin ergänzt, dafi Ver¬

tierte, die wegen Folgen eines Betriebsunfalls

itsunfähig erkranken, dies eler Kranken¬

kasse unverzüglich anzeigen müssen. Sowohl

dei Arzt, wie auch der Versicherte haben nicht

nach elen Anweisungen gehandelt. Da che

tgnose auch nicht bestimmt erkennen ließ,
dafi die Fingereiterung als Folge eines Betriebs¬

unfalls anzusehen war, unterblieb, am Tage der

Krankmeldung (31. März 1929) «li«' Unfall-

/eige /u erstatten. Erst am Samstag, dem

April 1929, wurde bei Auszahlung cles Kran¬

kengeldes festgestellt, dab der Aizt nachträglich

Frage beantwortet hatte, dafi IL einen Be-

bsunfall erlitten hat Die Unfallanzeige*
wurde am gleichen läge ea stattet.

i 1503 Abs. 1 RVO. bestimmt, dab dea Unfall

r»un\ iglich" anzuzeigen ist. Die Erstattung
Unfallanzeige kann erst erfolgen, wenn die

i mt irgendeine Weise Kenntnis von dem

triebsunfafi erhält. Es kann der Kasse- kein

rschulden untergeschoben werden, wenn, w

vorliegenden Lalle, ier Verletzte und der

\_Ft/t der Kasse keine Mitteilung von dem

fallvorgang machten. Es mufi tatsächlich ein

rschulden «h-r Kasse vorliegen (vgl. DK. 1929

>13), Dab die Unfallanzeige unverzüglich
tattet worden ist, kam nach «ler Sachlage

nicht streitig sein. Das RVA. hat in einem

Urteil vom t>. Juni 1929 u. a. ausgeführt, dab

der Ausdruck „unverzüglich" soviel als „ohne

schuldhaftes Verzögern bedeutet. Der Trag er

der Unfallversicherung mub sich überzeugen,
daß die am (>. April l°-_2(> erstattete Anzeige

tatsächlich unverzüglich erfolgte und sein Ein¬

wand, den Ersatzanspruch nach $ 150(> Abs. 4

RVO. ablehnen zu keinnen, nicht berechtigt ist.

Rechtsprechung und Schrifttum Stützen elie Aut¬

fassung der Berufsgenossenschait nicht (Leh¬
mann, Die Beziehungen zwischen Unfall- und

Krankenversicherung, S. 39, DK. 1928 Sp. 701,
1352, DK. 1929 Sp. 1348).

Die Berufsgenossenschaft hat es abgelehnt,
sämtliche liquidierten Beträge zu erstatten.

Auch diese Auffassung ist unrichtig. Nach

$ 1509 Abs. 4 RVO, können nur die Kosten des

I leilverfahrens abgelehnt werden. Selbst wenn

die Krankenkasse ein Verschulden wegen Er¬

stattung eleu Unfallanzeige treffen würde, mühte

ehe (ienossenschaft elie wiederkehrenden (ield-

leistungen unbedingt erstatten, da eliese» Beträge
durch die Ordnungsbestimmung des § 1509

Abs. 4 RVO. nicht ausgeschlossen werden.

Nach Lage des gesamten Vorganges kann

tatsächlich eine schuldhafte Unterlassung nicht

festgestellt werden, elie* eine Haltung des An¬

gestellten zur Folge haben mub. Ein Ersatz¬

streitverfahren nach $ 1512 RVO., beim Ver-

sicherungsamt beginnend und beim RVA, im

Revisionsverfahren endend, dürfte wohl «li«* Auf¬

fassung, wie- vorstehend dargelegt, bestätigen

(vgl, auch DK. 1928 Sp. 683), Bevor über die

Haftung des Angestellten beschlossen wird,

empfiehlt sich «lie Durchführung des Streit-

v erfahrens.

II

RVO, umfaßt in

landwirtschaftliche
I. Das Dritte Buch dei

nein zweiten I«al die

Unfallversicherung (§§ 915ff. RVO.). Dei Un¬

fallversicherung unterliegen du- landw ii tschaft-

liehen Betriebe. Ein landwirtschaftlicher Betrieb

bildet zunächst den Inbegrifl derjenigen wirt¬

schaftlichen Tätigkeiten von nicht ganz kurzer
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J. Die Krankenkas h-isi die* satzungs-

mafi festgelegt* Pamilienhilfe, Die Leistungs-
pflicht besteht aber nur, soweit Familienange¬

hörige nicht anderweit nach «ler RVO. Än-

spruch haben (§ 205 Ziffer 1 RVO., RVA.

ia. Novembei 1928, DK. 1929 Sp. 530). Die

Krankenkasse» mufit prüfen, ob che- verun¬

glückte Ehefrau des Versicherten Anspruch
nach «lern Dritten Buche «ler RVO. hatte. Die

itigkeit der Ehefrau in dem landwirtschaft¬

lichen Betrieb«* ist versichert. Di«- Satzung der

Berufsgenossenschaft kann aber bestimmen, daß

für ehe» als Ehegatte eines Unternehmers Ver¬

sicherten elie- Verpflichtung zur Gewährung von

Kraiikenbehandlung und Berufs!ürsorge nicht

sofort, aber spätestens mit der 14. Woche nach

dem Unfall beginnt (§§ 559 1, 030 RVO.). Es

war als«> zunächst ZU ermitteln, welche An¬

sprüche- die Satzung der Berufsgenossenschaft
vorsieht Waren ehe Leistungen im Sinne des

S 559 1 RVO. beschränkt, so blieb die Kranken¬

kasse- aut jeden Fall alleiniger Träger des Heil¬

verfahrens, ohne* das Recht auf Erstattung* für

ie Zeit, für «li*1 die Genossenschaft nach ihrer

Satzung nicht leistungspflichtig war. Hat che

Genossenschaft de Anspruch aut Kranken«

be 'Hang für 13 Wochen nach dem Unfall

ausgeschlossen, so wurde si«- erst vom Beginn
1 i. Woche leistungspflichtig. Mit diesem

Zeitpunkt endete di« Verpflichtung zur Unter*

Stützung ehr Ki inkenkasse <\>i die Ehefrau

enderweit einen Anspruch au! Leistungen hatte

(§ 205b Ziffer I RVO.).

Ergeben die Ermittlungen, dafi 'li** Verun-

ückte voraussichtlich längei ais ein .Iahr min-

estens die Hälfte ihrer Erwerbsfahigkeit «lurch

Unfall verloren hat, dann wurde elie* Be¬

rufsgenossenschaft schon vom Untalltage* ab

leistungspflichtig (^ 559 1 letzter Absatz RVO.,

RVA. (>. April 1929, DK. 1929 Sp. 823).

Unabhängig davon, ob die Pflicht zur Lei¬

stung tüi die- Berufsgenossenschaft am Unfall-

ta) oder aber erst von dei 14, Woche nach

de-m Unfall begann, kann «lie» Krank* nkasse

keine Ers nsprüche an die» Berufsgenossen¬
schaft geltend machen, Irägei des Anspruchs

ii ! amilienhilfe ist «ler Versicherte, vorlieg-end
als«) der Ehemann der Verletzten, Trager cles

Unfallanspruchs abei ist die Verunglückte

selbst Personeneinheit ist «li«* V< traussetzung
i den Ersatzanspruch. Sie fehlt im vor*

enden Falle, so dafi die Krankenkasse im

Rahmen der $§ 1504«. RVO. tatsachlich an

die- Berufsgenossenschaft kein«- Ersatzansprüche
stellen kann. Es bleibt nur «l«*i W«g der Ver-

einbarung, daß die Gen< nschaft der Kran¬

kenk die tatsächlich entstandenen Kosten

ttet, soweit «lie Gi ¦ .schaft verpflichtet
i. das Heilverfahren durchzuführen für ehe

Zeit, für*die die Krankenk irrtümlich leistete.

I die V- | nicht, so muh die
lern Versicherten die zu Unrecht

Ih l zurüe kfordern. Der Ver-

bleibt * s dann übe rlass«
.

• der von dei

zu ve rlangen
1927 Sp. 1928 Sp. HQt

dei V. •¦
' «O. Urhart).
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